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2.3.3.    Tod und Trauer

Das Ableben einer Person bringt den Personen in ihrem 
Umkreis je nach Verwandtschaftsverhältnis zu ihr tiefe 
Schmerzen und Trauer. Die Hinterbliebenen müssen 
sich in dieser Situation mit dem Geschehenen abfinden 
und sollten nicht vergessen, dass der Tod über einem 
jeden steht. Trotz aller Trauer und Schmerzen muss man 
den letzten Verpflichtungen gegen den Verstorbenen 
nachkommen. Diese Aufgaben müssen mit Sorgfalt und 
Behutsamkeit erledigt werden.

Wenn es um das Ableben des Menschen geht, der einen 
auserlesenen Platz unter den Geschöpfen hat (Koran; 
95/4), gewinnt es eine besondere Bedeutung, ihn ins 
Jenseits zu verabschieden. 

In diesem Zusammenhang müssen die wichtigsten 
Punkte bei einer Bestattung und bei Trauerfeierlichkeiten 
vergegenwärtigt werden.

1. Dem Toten müssen Respekt und Pietät erwiesen 
werden. Der Mensch nimmt in der Schöpfung einen 
Platz ein, dem Respekt zu zollen ist. Der Mensch ist 
nicht nur während seines Lebens wertvoll, sondern 
auch wenn er gestorben ist. Es wird berichtet, dass der 
Gesandte Gottes, Allahs Friede und Heil auf ihn, einmal 
aufstand, als ein Trauerzug an ihm herbeigeführt wurde, 
und zeigte dem Verstorbenen somit Respekt. Als man 
ihn daran erinnerte, dass es sich um den Leichnam eines 
Nichtmuslims handelt, sagte er: „Ist dieser nicht auch ein 
Mensch?“ (Muslim, Dschena’iz, 78) Dies ist ein deutlich 
vorgelebtes Beispiel dafür, dass der Mensch allein 
wegen seines Menschseins zu würdigen ist. Den Toten 
gegenüber Respekt zu zeigen, ist ein anderer Ausdruck 



dafür, auch die Lebenden respektvoll zu behandeln.

2. Die Vorzüge und guten Taten des Verstorbenen sollten 
zum Ausdruck gebracht werden. Der Gesandte Allahs 
empfahl den Menschen, die Toten im Guten zu erwähnen. 
(Tirmidhi, Dschena’iz, 34) Während der ganzen Trauerfeier 
und danach muss an die guten Taten des Verstorbenen 
erinnert und die verstorbene Person im Guten erwähnt 
werden.

3. Die Menschen müssen auf ihre Kleider und ihr Aussehen 
bei einer Trauerfeier besonders acht geben. Durch die 
Kleider sollte nicht die Atmosphäre eines Freudenfestes 
entstehen.

4. Bei einer Trauerfeier sollte eine Atmosphäre gemäßigter 
Trauer herrschen. Die Teilnehmenden sollten während 
der Zeremonien sich nicht selbst quälen, sich nicht so 
gehen lassen, dass es als Auflehnung gegen den Schöpfer 
verstanden werden kann, sich nicht die Haare raufen oder 
deplatzierte Worte sagen, die in diesem Moment weder 
im Sinne des Toten noch der Hinterbliebenen sind. Die 
Menschen sollten auf ihre Worte achten, besonnen sein 
und Ruhe bewahren, durch ihre Taten und ihr Benehmen 
niemanden kränken. Man sollte Themen ansprechen, die 
den Schmerz der Hinterbliebenen mildern und ihnen 
Trost schenken können. Durch die Taten und Worte sollte 
man Anteilnahme zeigen.

5. Die Orte, an denen das Totengebet verrichtet wird, die 
Moscheehöfe und andere entsprechende Orte, müssen 
sauber und ordentlich hergerichtet sein. Die Tore müssen 
dem Andrang entsprechend breit und groß sein. Unter 
Umständen müssen Plätze überdacht werden, um die 
Trauergäste vor Regen und Kälte zu schützen.
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6. Die Leichenwagen müssen gut gewartet werden und 
ihrer Aufgabe entsprechend gepflegt sein. Dies ist ein 
Zeichen des Respekts, den die Muslime den Verstorbenen 
bezeigen.

2.4.   Begleitung des Leichnams zum Grab und die 
Beerdigung

Das Begräbnis/die Beerdigung des Toten sollte nicht 
aufgeschoben werden. Der Gesandte Allahs (s) sagte 
zur Beerdigung der Toten: „Beeilt euch, eure Toten zu 
begraben.“ (Tirmidhi, Dschena’iz, 30) Diese Anweisung 
des Gesandten Allahs richtet sich gegen eine tagelange 
Aufschiebung der Beisetzung. Wenn die Verwesung des 
Leichnams nicht zu befürchten ist und der Leichnam in 
Leichenhäusern in Kühlräumen aufbewahrt werden kann, 
kann mit dem Begräbnis einige Tage gewartet werden, 
damit sich die Verwandten und Freunde am Totengebet 
und der  darauffolgenden Trauerfeier beteiligen können.

Es sollten nach dem Absterben einer Person Handlungen 
vorgenommen werden, die dem Verstorbenen nützen 
können. Dies wäre unter anderem, den Koran zu rezitieren, 
Allah um seine Vergebung zu bitten und für ihn gute, 
nachhaltige Taten zu vollbringen; solche und ähnliche 
Aktivitäten sorgen für das Seelenheil des Verstorbenen 
im Jenseits.

Ein Muslim hat einen Anspruch darauf, dass seine 
Geschwister im Glauben am Totengebet und an den 
Trauerfeierlichkeiten teilnehmen. Dies nützt dem 
Einzelnen wie der Gesellschaft. Die Menschen werden 
durch die Trauerfeierlichkeiten an den Tod erinnert, sie 
überdenken dabei ihr Verhalten selbstkritisch und können 
dem Leben gegenüber eine milde und vernünftige 



Einstellung zurückgewinnen/entwickeln.

2.4.1.   Das Tragen des Leichnams zum Grab

Wenn der Leichnam für die Grablegung vorbreitet und 
alle anfallenden Rituale vollzogen sind, sollte man die 
Grablegung nicht hinauszögern. Das Tragen der Bahre 
auf den Schultern ist eine Ehrerweisung gegenüber 
dem Verstorbenen. Eine verstorbene Person wie einen 
Gegenstand bis zum Tor des Jenseits zu transportieren, 
bedeutet eine Verletzung seiner Würde und Ehre.

Entsprechend der Trauer und dem Todesfall sollte 
verhalten und nicht unnötig gesprochen werden. 
Die beste und nützlichste Tat wäre es, Bittgebete 
auszusprechen, dass  dem Verstorbenen vergeben 
werde, und des eigenen Todes dahingehend gedenken, 
dass es eines Tages jeden treffen wird. Man sollte in dem 
Augenblick sein Verhältnis zu dieser Welt prüfen und sich 
sein religiöses Leben kritisch vor Augen führen, um es zu 
verbessern.

2.4.2.   Beerdigung des Leichnams

Wenn der Leichnam auf dem Friedhof vor dem Grab 
von den Schultern heruntergelassen wird, ist es 
empfehlenswert, sich als Zeichen der Ehrerweisung 
hinzusetzen, falls es möglich ist. Es ist nicht 
empfehlenswert, sich hinzusetzen, wenn die Bahre noch 
getragen wird. Es ist auch nicht gut, wenn man danach 
stehen bleibt. Das Grab sollte je nach Möglichkeit150 cm 
tief und 100 cm breit sein.

Es ist empfehlenswert, an der rechten Seite des 
Grabbodens Richtung Mekka eine Grabnische 
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einzugraben. Der Verstorbene wird mit dem Gesicht 
nach Mekka auf die rechte Seite gelegt und in diese 
Nische platziert. Danach wird er je nach Möglichkeit mit 
festem Material zugedeckt, sodass Erde nicht direkt auf 
den Leichnam fällt. Dies ist auch eine Ehrerweisung dem 
Verstorbenen gegenüber.

Wenn die Grabstelle aus welchem Grund immer weich 
oder feucht ist, sodass keine Nische ausgegraben 
werden kann, kann zu beiden Seiten des Leichnams mit 
Ziegeln oder ähnlichem festen Material eine Abstützung 
angebracht werden. Der Leichnam wird zwischen diesen 
beiden Abstützungen heruntergelassen. Zusätzlich wird 
eine Abdeckung gefertigt, damit die aufgeschüttelte 
Erde nicht direkt auf den Leichnam fällt. Wenn der 
Grabboden sehr feucht ist, kann der Tote auch in einem 
Sarg begraben werden. Es ist aber unerwünscht, ohne 
triftigen Grund den Leichnam im Sarg zu begraben.

Wenn sich bei der Besorgung einer Grabstelle 
Schwierigkeiten ergeben, kann ein älteres Grab eines 
anderen Toten benutzt werden, wenn eine für die 
Verwesung des darin liegenden Toten notwendige Zeit 
vergangen ist. Diese Zeit unterscheidet sich je nach 
Wetterbedingungen und Beschaffenheit der Erde. Die 
zweite Grablegung kann erst dann gemacht werden, 
wenn die Knochen des früheren Toten eingesammelt 
und zur Seite gelegt worden sind. Wenn die Grabstelle 
auf diese Weise vorbreitet ist, kann der Leichnam 
hineingelassen werden.  

Der Leichnam wird im Grab zunächst auf  die rechte 
Körperseite Richtung Mekka gewendet ins Grab gelegt, 
und falls Stoffbinden für die Leichentücher verwendet 
wurden, werden diese abgenommen. Die Helfer für die 



Grablegung sprechen dann die Formel „Bismillah wa-ala 
milleti rasulillah“ („Im Namen Gottes und zu der Religion 
des Gesandten Allahs gehörend“) aus. Die Zahl der 
Helfer kann je nach Bedarf unterschiedlich sein. Bei den 
weiblichen Verstorbenen sollten es Verwandte von ihr 
sein, die mit ihr zu Lebzeiten keine Ehe schließen durften. 
Bis der weibliche Verstorbene ins Grab gelegt worden 
ist, sollte vorsichtshalber über das Grab ein großes Tuch 
gespannt werden, damit aus Versehen keine Körperteile 
durch das Leichentuch zu sehen sind, falls ohne Sarg 
begraben wird.

Es ist gut, auf das Grab drei Handvoll Erde zu werfen, 
wobei beim ersten Mal „Wir erschufen euch von diesem“, 
beim zweiten Mal „Wir werden euch noch mal zur Erde 
zurück kehren lassen“ und beim dritten Mal „Wir werden 
euch ein weiteres Mal aus der Erde herausnehmen“ zitiert 
wird. Die Erde auf der Grabstelle kann zwei Handspannen 
hoch aufgeschichtet werden. 
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3.   Nach dem Begräbnis

Unmittelbar nach dem Begräbnis den Koran zu rezitieren 
wurde in der muslimischen Welt zu einer Tradition, die 
auf Empfehlungen des Gesandten Allahs zurückgeht. 
Insbesondere die Suren Ya-Sin, Mulk, Vakia, Ihlas, Felak, Nas, 
Fatiha und die ersten fünf Verse der Sure Bakara werden 
rezitiert. Der von Allah für die Rezitatoren zu erwartende 
Lohn wird dem Seelenheil des Verstorbenen  gewidmet. 
Es wird für die Vergebung der Sünden des Verstorbenen 
gebetet, und danach verlässt die Gemeinde allmählich 
die Grabstelle. Denn der Gesandte Allahs wartete eine 
Weile an dem Grab nach dem Begräbnis und sagte den 
Anwesenden: „Betet für euren Bruder und bittet Allah für 
ihn um Vergebung und dass er ihm Ruhe schenke. Er wird 
jetzt nach seinen Taten gefragt.“ (Ebu Dawud, Dschena’iz, 
67-69)

Die Hinterbliebenen des Verstorbenen sollten nachhaltige 
Handlungen vollziehen, die dem Verstorbenen als Lohn 
zugeschrieben werden können und sein Leben nach 
dem Tot im Jenseits erleichtern würden. In diesem 
Rahmen können Spenden ausgeteilt, Bauvorhaben für 
eine Moschee, Schule oder anderweitige Bauten und 
Einrichtungen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, 
finanziell unterstützt werden. Alle guten Werke und Taten, 
die von diesen Einrichtungen zum Wohle der Menschen 
ausgehen, werden dem Verstorbenen als Lohn bei Allah 
gutgeschrieben, da er diese mit unterstützt hat.

3.1.   Kondolenz

Durch Kondolenz und Beileidswünsche kann man 
seine Anteilnahme an der Trauer und am Schmerz zum 
Ausdruck bringen. Bei Kondolenz wird meistens die 
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Formel „Allah möge Ihnen Geduld schenken und sie für 
Ihre Geduld beschenken“, „Mein herzliches Beileid. Allah 
möge den Hinterbliebenen ein gutes langes Leben 
schenken“, „Allah möge seiner erbarmen“ gesprochen, 
des Öfteren begnügt man sich mit dem Satz „Allah 
baki“ („Allah ist ewig“). Mit diesem letzten Satz ruft man 
die Ewigkeit des Schöpfers und die Vergänglichkeit 
des Erschaffenen in Erinnerung. (Koran; 28/88) Man 
sollte sich nicht sehr lange bei den Hinterbliebenen 
aufhalten, damit sie in ihrer Trauer nicht so intensiv an 
den Verstorbenen erinnert werden. Im Trauerhaus sollte 
man sich über Themen unterhalten, die die Trauer und 
den Kummer ein wenig lindern können. Es sollte aus dem 
Koran gelesen werden, damit die Hinterbliebenen ihren 
Schmerz und ihre Trauer mit Geduld ertragen können. 
In muslimischen Ländern sorgen in den ersten drei oder 
manchmal sieben Tagen die Nachbarn für die Mahlzeiten 
im Trauerhaus, was auch aus der Tradition des Gesandten 
entnommen ist. Leider wird es aber auch als eine Pflicht 
empfunden, nach einem Sterbefall für die Bewirtung 
aller Trauergäste, was mit hohen Kosten verbunden ist, 
zu sorgen, was einem sogenannten sinnentfremdeten 
Totenschmaus ähnelt.

3.2.   Besuch der Gräber 

Der Besuch von Gräbern wird allen Muslimen empfohlen. 
In den ersten Jahren des Islams als die Gräber noch einen 
Kultstatus hatten, verbot der Gesandte Gottes den Besuch 
der Gräber und Friedhöfe. Dieses Verbot hat er aber mit 
der Zeit aufgehoben. In einem Hadith/Spruch sagte der 
Gesandte Allahs: „Ich hatte euch verboten, die Gräber 
zu besuchen, nun könnt ihr die Gräber besuchen“ (Ibn 
Madschah, Dschena’iz, 106) und des weiteren: „Besucht 
die Friedhöfe, denn dies erinnert euch an den Tod.“ (Ibn 



Madschah, Dschena’iz, 47) Der Besuch der Friedhöfe 
erinnert die Menschen an den Tod und so können sie 
dazu bewegt werden, daraus Lehren zu ziehen, dass man 
auf der Welt, ohne des Jenseits zu gedenken, nicht leben 
sollte.

Beim Besuch der Gräber gibt es bestimme zu Regeln zu 
beachten, die aus der Tradition des Gesandten heraus 
zusammengestellt worden sind. Wenn man den Friedhof 
betritt, sagt man, in die Richtung der Kaaba gewandt, 
an die dort liegenden Toten „Selam aleykum, Bewohner 
der Gräber. Wir werden, so Gott will, eines Tages bei 
euch ankommen.“ In der Weise werden die Verstorbenen 
begrüßt. Es wird der Koran rezitiert und daraus 
resultierender Lohn wird den Verstorbenen geschenkt. 
Für die Verstorbenen und Lebenden werden Bittgebete 
gesprochen. 

Bei der Trauerfeier sollte die Selbstbeherrschung gewahrt 
bleiben. Am Grab mit lauter Stimme zu weinen, die Gitter 
und die Steine der Grabstelle zu küssen, sie umarmend zu 
schluchzen und zu schreien, Stoffstücke an sie zu binden 
oder Kerzen anzuzünden widerspricht der islamischen 
Lehre. Des Weiteren ist es nicht erlaubt, auf die Gräber zu 
treten, auf ihnen zu sitzen oder sich hinzulegen. Vor der 
Grabstelle wird kein islamisches Pflichtgebet verrichtet, 
und ihr werden keine Opfertiere gewidmet oder für sie 
geschlachtet.

3.3.   Suren und Verse, die beim Besuch der Grabstelle 
rezitiert werden können

Es wird erhofft, dass die Koranrezitation sowohl dem 
Verstorbenen als auch dem Leser Lohn bei Allah 
einbringen wird. Falls dies gegen Entgelt gemacht wird, 
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so verliert diese Tat ihre Funktion als Gebet. Meistens 
wird bei den Trauerbesuchen für das Seelenheil des 
Verstorbenen die Eröffnungssure gelesen, und auf den 
Gräbern kann man die Aufforderung zur Rezitation dieser 
Sure lesen. Es ist auch ein weit verbreiteter Brauch in 
muslimischen Ländern, beim Vorbeigehen an einem 
Friedhof für alle dort Liegenden die Fatiha zu rezitieren.

3.4.    Grabgestaltung

Der Islam unterbindet jegliche Art von Verschwendung. 
Daher ist es auch nicht erwünscht, die Grabstellen 
verschwenderisch und in einer unislamischen Art und 
Weise zu gestalten. Dies ist der Fall, wenn das Grab, 
obwohl eine Hinweistafel auf den Verstorbenen aus Stein 
oder Holz ausreichen würde, aus sehr teurem Material 
oder Bildhauerarbeiten gefertigt wird. Es ist genauso 
verwerflich, das Grab zu erhöhen, darüber Bauten zu 
errichten, lobende oder das Schicksaal kritisierende Worte 
als Grabinschrift zu schreiben. Von gängigen Praktiken 
aus nicht-muslimischen Kulturen, zum Beispiel das Bild 
des Verstorbenen in den Grabstein einzuarbeiten, Figuren 
oder Skulpturen einzumeißeln, müssten sich die Muslime 
distanzieren. Grundsätzlich sollten nach islamischer Lehre 
die Grabstellen schlicht und bescheiden hergerichtet 
sein.

3.5.   Pflege der Gräber

In einigen muslimischen Ländern wird die Pflege der 
Friedhöfe meistens der Natur überlassen. Es gibt aber 
auch historische, gepflegte Friedhöfe. Das symbolisiert 
die Vergänglichkeit des Lebens und des Lebenden. Es 
ist aber eigentlich die Aufgabe der Hinterbliebenen, die 
Gräber und Friedhöfe zu schützen und zu pflegen. Die 



Friedhöfe müssen für die Herzensruhe der Besucher 
sauber, gepflegt, mit Bäumen gepflanzt und mit 
Grünflächen versehen sein. Unsaubere und ungepflegte 
Friedhöfe oder Gräber haben zwar keine Wirkung auf 
die dort begrabenen Verstorbenen, was ihr Seelenheil 
betrifft, aber dies wird als eine Geringschätzung der 
Besuchern der Friedhöfe empfunden. Daher wird es nicht 
gern gesehen, wenn die Friedhöfe verschmutzt und die 
Bäume oder Wiesen sowie dortige Pflanzen beschädigt 
werden. In einigen muslimischen Ländern werden die 
Friedhöfe mit Bäumen bepflanzt, die auch in den kalten 
Jahreszeiten ihr Grün nicht verlieren.

3.6.  Besonderheiten in nichtmuslimischen Ländern

Bei der Durchführung der islamischen Rituale bezüglich 
der Trauerfeier und Bestattung sollte die authentische 
Form, die man aus den islamischen Quellen entnimmt, 
beibehalten und kein Synkretismus betrieben 
werden, indem man Riten aus anderen Religionen 
übernimmt. Durch die äußeren Bedingungen entstehen 
natürlicherweise neue Förmlichkeiten. Auch bei deren 
Entstehung müssten immer die koranischen und 
prophetischen Empfehlungen vor Augen gehalten 
werden.

Oft ist es durch Gesetze oder Regelungen nicht 
möglich, die Verstorbenen so zu bestatten, wie es in 
den islamischen Quellen empfohlen wird, oder den 
gewohnten Traditionen aus den islamischen Ländern 
nachzugehen. Dabei muss man einerseits Kompromisse 
eingehen und das Beste aus der Situation zu machen 
versuchen, anderseits durch die nötigen Instanzen 
gehen, damit man die Verstorbenen so bestatten kann, 
wie die Hinterbliebenen es sich wünschen. Dabei 
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ist es erforderlich, auch abzuwägen, ob es sich bei 
den Bestattungsbräuchen, auf die man aufgrund der 
Gesetzeslage verzichten muss, um Pflichtrituale handelt 
oder Traditionen, auf die man verzichten könnte. 
 
Jegliche Form der Feuerbestattung ist verboten, es ist 
nur die klassische Erdbestattung erlaubt. Das gilt auch 
für Fehlgeburten und auch für Menschen, die keine 
Verwandten mehr haben, die über die Art und Weise 
ihrer Bestattung Entscheidungen treffen könnten. Man 
sollte aus Kostengründen mit dem menschlichen Körper 
nicht dermaßen pietätlos umgehen. Auch wenn der 
Mensch nicht mehr lebt, hat sein Körper seine Würde 
nicht verloren und muss entsprechend mit Umsicht 
behandelt werden.

50% der Sterbefälle finden in Krankenhäusern statt.7 

Man sollte bedenken, dass dort sehr viele Menschen 
mit verschiedenen Leiden und Krankheiten liegen, 
die Ruhe brauchen und nicht gestört werden wollen. 
Daher ist es ratsam, die Ruhe in Krankenhäusern 
durch die Klagelieder, lautes Weinen o. ä.  nicht zu 
stören. Das Krankenhauspersonal sollte eigentlich in 
Fortbildungsseminaren darüber aufgeklärt werden, 
worauf man bei muslimischen Patienten, die auf dem 
Sterbebett liegen, und deren Verwandten achten sollte. 
Bei der Sterbebegleitung in den letzten Stunden sollte 
zur Not eine Moscheegemeinde kontaktiert werden8.  
Dabei ist es auch wichtig, eine Moscheegemeinde 
auszusuchen, die dieselbe Sprache spricht und aus 
demselben Kulturraum stammt. Sonst würden sich 

7http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/sslcme.asp?id=77950
8Eine Liste der DITIB angeschlossenen Moschee-Gemeinden finden Sie 

unter: http://www.ditib.de



Verständigungsprobleme ergeben und die nötige 
Kommunikation könnte nicht hergestellt werden.

Falls der Tod zuhause stattfand und der Notarzt sich über 
die Gründe des Todes nicht sicher ist 

und eine Obduktion anordnet, müssten die 
Obduktionsärzte mit dem Leichnam vorsichtig 
umgehen und ihn nicht mehr als nötig sezieren. Auch 
bei der Übergabe des Leichnams sollten die Ärzte 
die Verwandten über den Zustand des Leichnams 
informieren und ihn in würdiger Form und  Weise 
zurückgeben. Dabei ist es ratsam, mit den Bestattern früh 
genug Kontakt aufzunehmen und sich mit ihnen über 
die Lage zu beraten. Denn insbesondere bei schweren 
Unfällen werden die Körper des Verstorbenen bis zur 
Unkenntlichkeit entstellt. Sowohl Krankenhauspersonal 
als auch Bestatter sollten die Verwandten vorher 
aufklären, um unnötiges Leid und unerwünschte 
Reaktionen zu vermeiden. Des Öfteren kam es unter den 
Verwandten zur Bestürzung bei der Abschiedsnahme 
von Verstorbenen, wenn sie den Verstorbenen in Särgen 
für Kleinkinder o. ä. zurückbekamen, weil sie zum Beispiel 
durch einen schweren Zugunfall ums Leben kamen und 
die Körperteile nicht mehr gefunden werden konnte. 

Sterbebegleitung durch professionelle Hospizhelfer/-
innen wird von den muslimischen Familien nicht oft 
in Anspruch genommen. Gründe könnten auch in 
der befürchteten Unkenntnis der nicht-muslimischen 
Hospizhelfer/-innen über die muslimische Lebensweise 
und Traditionen liegen. Daher übernehmen diesen 
Part oft die nahen Verwandten, trotzdem wird eine 
zunehmende Anspruchnahme der Seniorenheime 
beobachtet. Nach den koranischen und prophetischen 
Empfehlungen müssten die Kinder für ihre Eltern sorgen. 
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Der Koran stellt die Schwierigkeit dieses Anliegens fest 
und rät den pflegenden Kindern mit folgenden Worten 
zu Geduld und Milde: „Und dein Herr hat bestimmt, dass 
ihr (…) zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer 
von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, 
so sag nicht zu ihnen ‚oh Mann‘ und fahre sie nicht an, 
sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Und verhalte 
dich ihnen gegenüber aus Barmherzigkeit freundlich 
und gefügig und sag: ‚Mein Herr, erbarme Dich ihrer, wie 
sie mich aufgezogen haben, als ich klein war‘.“ (Koran; 
17/23-24) Falls es doch zu einem Aufenthalt in einem 
Altenheim o. ä. kommen sollte, müssen die Mitarbeiter 
in den Pflegeheimen mit praktizierenden muslimischen 
Senioren sich über die Grundsätze und Lebenspraxis 
der Muslime informieren und wenn nötig ständig mit 
den örtlichen muslimischen Gemeinden in Verbindung 
bleiben und sie zu Rate zu ziehen bzw. sie in ihre Arbeit 
beratend involvieren.

Jede Form der sogenannten aktiven Sterbehilfe ist nach 
dem Prinzip der Erhaltung des Lebens und wegen des 
Monopols Gottes, über Leben und Tod zu entscheiden, 
nicht erlaubt. Die passive Sterbehilfe in Form von 
Abschalten lebenserhaltender Medizingeräte ist nur 
dann erlaubt, wenn die Gehirnfunktionen vollständig 
erloschen sind, das Herz und die Atmung vollständig 
aufgehört haben zu funktionieren und eine Verbesserung 
dieses Zustandes durch Experten ausgeschlossen ist9. 

9http://www.diyanet.gov.tr/turkish/namazvakti/ dok/d_hiz/id2.asp
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4.  Schlussbetrachtungen

Tod und Jenseits ist ein Bereich der menschlichen Existenz, 
der den Menschen immer bewegte. Er versuchte immer 
dieses ewige Neuland zu beschreiben; wenn er ihn aber 
mit einer Vorstellung der Rechenschaftsablegung in 
Verbindung brachte, so hatte dies Konsequenzen für sein 
irdisches Dasein. 
 
Aus der Sicht der monotheistischen Religionen 
überbrachten die Propheten Kunde aus dem Jenseits, 
standen so in Kontakt mit dem Schöpfer. Was sie unfehlbar 
und vertrauenswürdig machte, beruht auf dieser 
Verbindung zu Gott und ihrer Charakterstärke, die sie in 
der Konfrontation mit dem Alltäglichen zeigen konnten. 
Der Islam macht diesen Glauben an die Propheten, die 
von ihnen übermittelten Offenbarungstexte und die 
Existenz des Jenseits zu unabdingbaren Bestandteilen 
des Glaubens. Der immerwährend mit Gott in Kontakt 
zu bleibende Mensch vergegenwärtigt sich, unabhängig 
von seinem Geschlecht, immer des Todes, dessen 
Existenz all die Assoziationen über seine Vergänglichkeit 
in Erinnerung ruft. Einige Sufi-Orden haben diesen Akt 
der Todesvergegenwärtigung sogar zu einem Bestandteil 
der geistigen Kontemplationsübungen gemacht. Aus 
dieser imaginären Erfahrung des Todes kehren sie zum 
irdischen Leben zurück – im Besitz geistiger Kräfte, die 
ihnen bei der Überwindung der verführerischen und 
unersättlichen irdischen Wünsche und Begierden, die 
sich in verantwortungslosem Konsum und Habgier 
äußern, gottgefällig und islamkonform helfen.

Alle Menschen, auch Atheisten entwickeln Zeremonien 
und Rituale, was Beisetzung, Bestattung oder 
Einäscherung betrifft. Auch Muslime haben ihre 



Rituale, die sie in „imitatio muhammadi“, im Nachfolgen 
des Gesandten Allahs, Allahs Friede und Heil auf ihn, 
praktizieren. 

Muslime fassen ihre Gefühle und Trauer aber auch 
Bestürzung in einem Vers zusammen, wenn sie eine 
Todesnachricht erreicht: „Inna lillah ve-inna ilayhi 
radschi’un“ („Wir gehören Gott und zu ihm kehren 
wir zurück“). (Koran; 2/156) Dadurch erklären sie ihre 
Zugehörigkeit zum einzigen, einzigartigen Schöpfer; dem 
Schöpfer, der ewig ist. Somit wird auch das irdische Leben 
in Verbindung mit Gott gebracht und abgeschlossen.

Das Erbarmen des einzig Ewigen, des Unsterblichen 
erhoffend.
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Lesestück: Gedanken über den Tod und 
Trauertraditionen in muslimischen Ländern

Gestern war sie noch da, mir zugewandt und lebendig. 
Vor einigen Tagen haben wir noch telefoniert, jetzt ist die 
Stimme für immer verstummt. Vor einigen Monaten haben 
wir uns noch besucht, zusammen gelacht, alter Zeiten 
gedacht und Pläne für den nächsten Sommer gemacht, 
jetzt ist auch sie für immer ein Teil nur mehr der alten Zeit. 
Jetzt ist es nicht mehr so fern, wie sonst, wenn man vom 
Tod irgendjemandes erzählt, darüber philosophiert, sich 
beiläufig Gedanken macht. Der Todesengel, der seine 
Pflicht immer an anderen Menschen erfüllt hatte, war 
diesmal so nahe, dass ich trotz der weiten Entfernung 
Türkei – Deutschland sein Wirken  spürte. 
Die um Verständnis ringenden Fragen „Warum sie“, 
„Wieso gerade jetzt?“, „Warum auf diese Weise?“, durch 
welche man sich leicht in die Nähe islamisch kaum 
noch vertretbarer Geisteshaltung und Schicksalskritik 
begeben kann, stellte ich mir nicht. Das ist der Tod, ihre 
Stunde war gekommen – so war es vor ewigen Zeiten 
bestimmt worden. Mit wehem Herzen, der Sura Ya-Sin 
aufgeschlagen in den Händen, saß ich im nächsten Flug 
Richtung Türkei, um  am Totengebet und Begräbnis, der 
letzten Verpflichtung aus der jahrelangen Verwandtschaft, 
Kinder- und Jugendzeit, teilzunehmen und ihr das letzte 
Mal auf dieser Welt zu begegnen.
In der Moschee angekommen, finde ich ihre kurzzeitige 
Behausung, den Sarg, auf dem Hof des Gebetshauses 
aufgebahrt ¬– für die Hinterbliebenen während der 
Zeit des Totengebets. Wie viele dieses Behältnis schon 
ihr nennen durften für so eine kurze Zeit, Allah weiß es. 
Wie lange bleibt man auf der Welt? Hat dieser Sarg keine 
Ähnlichkeit mit der Welt? Wäre es nicht Unsinn, die ganze 
Zeit sich um diesen Sarg zu kümmern, an ihm zu dienen? 
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An den Tod zu denken, statt zu leben? Ist der einzige 
vertretbare Grund für die Mühe auf der Welt nicht der 
Dienst am Menschen und somit an Allah, wodurch man 
dem göttlichen Gebot „damit ihr mir dienlich werdet“ 
gerecht wird? Wie der türkische Sufi-Dichter Yunus Emre 
schon sagte:
Besitztum ist vergänglich, auch das Hab und Gut. 
Auch du vertreib damit Zeit, wie jeder es tut
Umhüllt ist der Sarg mit einer grünen, mit Koranversen 
bestickten Decke und mit einem Kopftuch am Kopfende 
als Zeichen des weiblichen Geschlechts. Als ob der Sarg 
symbolisch in die Welt riefe: „Ihm gehört, was auf der 
Erde und in den Himmeln ist“. Sollten wir auf der Erde 
uns so verhalten wie die Toten in dem Sarg, den man nur 
von der Moschee bis zum Friedhof behaust? Nein, kein 
Weltverzicht, aber ein bewusst erlebtes Erhabensein über 
die Welt und das Weltliche.
Seit zwei Jahrzehnten nicht mehr getroffene Bekannte 
aus der entfernten südosttürkischen Stadt Urfa, der 
Geburtsstadt des Gesandten Abraham, versuchen auf 
dem Hof dieser 400 Jahre alten Istanbuler Moschee 
Trost zu spenden. „Baqi Allah“ – „Ewig ist Allah“ erinnern 
sie, indem sie ihr Beileid aussprechen. Baqi Allah. Wie 
oft vergisst man das im Laufe des Lebens bis auf solche 
kurzen Einschnitte. Für eine Weile gedenkt man wieder 
des Todes, aber wenn der Alltag einkehrt und der Mensch 
wieder „auf sicherem Boden“ steht, macht er seinem 
Namen „Insan“ alle Ehre und vergisst das Sterbenmüssen. 
Wie oft vergegenwärtigt der Koran den Tod, wie oft hat 
der ehrwürdige Gesandte, Allahs Segen und Heil auf 
ihm, den Muslimen empfohlen, des Todes zu gedenken. 
Wie Schaikh Schadhili in seiner Litanei „Hizb ul-Bahr“ so 
schön formuliert hat: „Ein gütiger Herr (rabb) ist mein 
Herr (rabb)“, der im Koran auf die Vergesslichkeit seines 
Geschöpfs hinweist und bereit und willig ist und sich 



sogar freut, ihm auch diesbezüglich verzeihen zu können.
Ist er nicht eine Impfung oder Therapie, dieser aus 
dem glückseligen Munde des Gesandten, Allahs Segen 
und Heil auf ihm, empfohlene imaginäre Tod in der 
Vorstellung? Eine Art Training, bevor es zu spät und eine 
Rückkehr nicht mehr möglich ist, also so tun, als ob. Die 
Vorwegnahme des eigenen Todes, genannt „rabitatu’l-
maut“, imaginiert zwar das Gefühl des Todes nicht 
so intensiv, aber die weitere Empfehlung, die Gräber 
zu besuchen, ermöglicht es dem Muslim, so nah wie 
möglich an den Tod zu kommen, ohne die Erfahrung 
selbst zu machen. Der eigene Tod wäre gewiss emotional 
spürbarer, aber ohne direkte Konsequenzen für das 
eigene Leben, da man aus ihm keine für das Leben 
relevanten Lehren mehr ziehen kann. 
Nach dem Totengebet fragt der Imam die Anwesenden, 
ob sie der Verstorbenen alle –irgendwie von ihr 
verursachten – Unannehmlichkeiten verzeihen, sodass 
sie im Jenseits dafür nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden kann. Alle bejahen die Frage. Der Imam erinnert 
uns an das eigentlich nicht zu Vergessende, den 
türkischen Dichter Necip Fazil Kisakürek zitierend:
Schön ist der Tod, die Botschaft von des Schleiers 
Rückseite. 
Wäre er nicht schön, würde sterben jemals der Gesandte?
Wer kann/konnte es sich denn eigentlich leisten, nicht 
zu sterben? Werden etwa nicht „alle Seelen den Tod 
kosten“? Die Seelen werden den Tod durch die Leiber, 
welche sterben werden, erfahren. Die Seelen werden 
aber nicht sterben und ihn daher nur kosten. Tagtäglich, 
seit Beginn der Zeit, schmecken die Seelen ihn, und 
die Leiber erfahren; dann „werden wir aufgeweckt und 
Rechenschaft über unsere Taten ablegen“. Damit wir dies 
auch nicht vergessen, führt Allah es uns jedes Jahr vor 
Augen; in jedem Herbst stirbt die Flora sichtlich, und in 
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jedem Frühling erweckt Er sie wieder; jedes Jahr werden 
unzählige Namen (Asmâ’) Allahs in der Natur sichtbar. 
„Gibt es denn niemand, der sich ermahnen lässt?“, fragt 
der Koran wiederholt. Stimmt, samt der Erde: „Alles auf 
ihr ist vergänglich“ und wird sterben. Durch das enge 
Tor des menschlichen Körpers wird die Seele hinaus 
gerissen werden. Wer verlässt denn gerne eine jahrelang 
bewohnte Behausung?  
Nach der Rede des Imams nehmen die Anwesenden 
eilig den Sarg auf die Schultern und tragen ihn 
zum Leichenwagen. Jeder versucht, irgendwie mit 
anzupacken, was durch das Gedränge auf dem Hof 
nicht jedem gelingt. Nach einer kurzen Fahrt durch den 
Istanbuler Verkehr erreicht man das frisch ausgehobene 
Grab.
Etwa 1,50 Meter tief, feucht, kalt und beim ersten 
Hineinschauen ein unheimlicher Platz. Für den oder die 
wird er entsprechend der Lebensführung „entweder zu 
einem Garten des Paradieses oder zu einer Grube der 
Höhle“ werden, so der Gesandte. Wie es so schön in der 
arabischen Redewendung heißt: „Die Ehre eines Platzes 
entsteht durch den sich dort Befindenden.“
Bei diesem Furcht erregenden Anblick des Grabes 
kommen nur Bittgebete in den Sinn: „O Allah, erleuchte 
diesen Platz durch Dein Licht, verwandele ihn in einen 
Garten aus den Paradiesgärten, verzeih ihr ihre Fehltritte“, 
wobei man Hilfe beim Gesandten für die Erhörung der 
Bittgebete sucht. Zwei Verwandte, in diesem Falle Bruder 
und Neffe, holen die Verstorbene aus dem Sarg heraus 
und platzieren sie im Grab mit dem Gesicht nach rechts 
Richtung Mekka. Holzbalken werden geholt und schräg 
über ihr aufgestellt, sodass sie vorab nicht direkt mit Erde 
bedeckt wird. Nach einigen Monaten wird das Holz durch 
die Feuchtigkeit die Last der Erde nicht mehr tragen 
können, das Grab einstürzen und somit eingeebnet sein. 



Der Imam rezitiert Suren aus dem Koran sozusagen zur 
Begleitung ins Jenseits. Man beeilt sich, und in Kürze ist 
das Grab mit Erde bedeckt. Ein provisorisch angefertigtes 
Holzstück, das an der Kopfseite in die Erde hineingesteckt 
wird, gibt die Nummer des Platzes an. Mit Kugelschreibern 
versucht man, den Namen in das Holz zu kratzen, bis der 
Grabstein ausgefertigt wird.
Die ganze Arbeit ist eine Sache der Männer, die nicht 
gerne ihre Tränen preisgeben, solange sie sich dort 
beschäftigen, und nicht alleine sind. Nachdem durch die 
Anwesenden erneut das Beileid und die Worte „Bâqî Allah“ 
ausgesprochen worden sind, werden dort so manche 
Tränen mit der Verstorbenen zurückgelassen. Tränen? 
Wieso weint man eigentlich über eine Verstorbene, 
von der man weiß, dass sie ein Allah gefälliges Leben 
geführt hat, und wo doch „die Barmherzigkeit Allahs alles 
umfasst“? Wegen der hinterbliebenen Kleinkinder? O 
Allah, nimm sie in Deinen Schutz, so wie Du einst Deinem 
schutzlosen Gesandten „als Waise Geborgenheit gewährt 
hast“. Wieso weint der Mensch bei einem Todesfall? 
Fallende Tränen, von denen im Koran gesprochen 
wird, sowie diesbezügliche Überlieferungen aus dem 
Leben des Gesandten erschweren die Suche nach der 
Antwort. Wegen des Schmerzes der Trennung etwa? 
Oder dass man jene Person nicht mehr sehen kann? Die 
an Gewissheit grenzende Hoffnung auf ihren Platzes 
in den Paradiesgärten kann das Trauergefühl nicht 
unterdrücken. Das ist das Menschliche, von dem auch 
Gesandte nicht verschont blieben. „Das Herz ist voll mit 
Trauer, und das Auge weint“, sprach das ehrwürdige 
Siegel der Gesandten, als sein Sohn Ibrahim als Kleinkind 
starb und aus seinen gesegneten Augen Tränen flossen. 
Wer wüsste und würde es besser kennen als einer, der 
bis zu einem „Abstand von zwei Bogen oder näher“ an 
die absolute Wahrheit kam, dass ein Kleinkind ohne 
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weiteres das Paradies seinen Spielplatz nennen dürfte? 
Und wer wüsste es besser als einer, der durch den Tod 
beim „höchsten Freund“ angekommen ist? Ist er denn 
jetzt nicht zusammen mit seinem Sohn glücklich bis in 
alle Ewigkeit?
Tagelang kommen immer wieder Bekannte ins 
Trauerhaus. Wenn sie kommen und sich hinsetzen, bitten 
sie am Anfang des Besuches und vor dem Abschied 
die Anwesenden, die Fatiha, die Eröffnungssure des 
Korans, „für das Heil der Seele der Verstorbenen und 
für die Seelen der gesamten verstorbenen Gläubigen 
und für das Wohlwollen Allahs“ zu rezitieren. Unzählige 
Male wird Fatiha rezitiert, von jedem Besucher. Drei Tage 
lang übernehmen die Bekannten und Nachbarn die 
Verpflegung der Trauernden; bis in die Nacht versuchen 
sie, die Familie mit ihrem Kummer nicht allein zu lassen. 
Es wird von den alten Zeiten erzählt, die Stimmung wird 
somit ein wenig aufgelockert und der Familie geholfen, 
in die Realität zurückzukehren.
In bestimmten Abständen werden für die Verstorbene 
manchmal der ganze Koran, manchmal einige Suren 
rezitiert, für das Seelenheil der Verstorbenen und 
„derjenigen Verstorbenen, deren Verwandtschaft 
ausgestorben ist und die jetzt in ihren Gräbern fragen: 
‘Gibt es niemanden, der auch für unser Seelenheil den 
Koran rezitieren würde?’“. Insbesondere das Mehl-Helva, 
eine kostengünstige Süßigkeit bestehend aus Mehl, 
Zucker, Butter und Wasser, wird zubereitet und an die 
Nachbarn verteilt.
Tränen fallen trotzdem ab und zu im stillen Eckchen; 
auch aus Männeraugen. Wenn es einem zuteilwerden 
soll, so öffnet Er die Augen, und der dicke Schleier der 
Unachtsamkeit wird gelüftet. Der Mensch, dem es 
gelingt, das Geschehen, das Ableben der Verwandten 
als „den besten Ratschlag“ zu realisieren, und somit ein 



dem Koran konformes Leben zu führen beginnt, hat 
sozusagen Glück im Unglück.
Auch im deutschsprachigen Raum braucht man Vorbilder 
für eine islamkonforme Kondolenz. Die islamischen 
Länder bieten dafür eine große Auswahl an Traditionen, 
die in Jahrtausenden entstanden und islamisch sind. 
Da hierzulande auch muslimische Verstorbene mit 
ausgestorbener Verwandtschaft durchaus möglich 
sind, werden auch die Leser somit darum gebeten, 
eine Fatiha zu rezitieren.  „Für das Heil der Seele der 
gesamten verstorbenen Gläubigen und insbesondere 
für diejenigen Verstorbenen, deren Verwandtschaft 
ausgestorben ist und die jetzt in ihren Gräbern fragen: 
„Gibt es denn niemanden, der auch für unser Seelenheil 
eine Fatiha rezitieren würde?“, und „für das Wohlwollen 
Allahs des Erhabenen“.

53



Notizen



55



Zentrum für Soziale Unterstützung e.V.

DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi

STERBEBEGLEITUNG
UND TOD IM ISLAM


